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Leitprojekte STEP Wohnen 2030 (SBMS, 2020) 

DASL Jahrestagung 2024 - Bremen 

Strategiebild Stadtentwicklung (SBMS, 2021)

Quartiere mit vielfältigem Handlungsbedarf gemäß 
Innenentwicklungsstudie (SBMS, 2021) 

Räumliche Handlungsempfehlungen Ost, 
STEP Wohnen (SBMS, 2021)

Ausschnitt Flächennutzungsplan Bremen (SBMS, 2015)

Flächennutzungsplan (FNP)
2015 hat Bremen als erste Großstadt 
Deutschlands nach der Innenentwick-
lungsnovelle des BauGB einen neuen 
FNP mit Integration der Grundzüge des 
Landschaftsprogramms, aufgestellt. Pa-
rallel dazu wurden ein Verkehrsentwick-
lungsplan und eine Klimaanpassungs-
strategie verabschiedet. 

Der FNP kennzeichnet Bereiche, in de-
nen Maßnahmen zur Verbesserung des 
Stadtklimas, Starkregen und Biotop-
schutzes ergriffen werden müssen. Die 
Siedlungsflächendarstellung wurde leicht 
verkleinert, bis heute wurde kein FNP-
Änderungsverfahren für Flächen im Au-
ßenbereich eingeleitet.

Innenentwicklungsstrategie
Die Wohnbauentwicklung in Bremen     
erfolgt auf Basis des FNP auf aktivier-
baren Flächen innerhalb der Siedlungs-
bereiche. Ihre grün-blauen und sozialen 
Infrastrukturen, Mobilitätsräume und 
gebauten Bestände sollen im Sinne der 
mehrfachen Innenentwicklung robust 
und klimaneutral weiterentwickelt wer-
den. 

Mit der Innenentwicklungsstudie wurden 
auf Grundlage des Baulückenkatasters, 
des Flächenberichtes zu den Wohnungs-
baupotenzialen sowie einer Analyse von 
Parkplätzen und eingeschossigen Super-
märkten Potenziale der Innentwicklung 
für einen qualitativen Stadtumbau identi-
fiziert. 

Strategie Neue Orte der Produktiven Stadt
Mit der Strategie zur Entwicklung von 
"Neuen Orten der Produktiven Stadt 
(NOP)" strebt Bremen die Förderung der 
gemischt genutzten Quartiere im Sin-
ne des städtebaulichen Leitbildes der 
"15-Minuten-Stadt" an. Die Handlungs-
strategie dient der Entwicklung von aus-
gewählten Quartieren in Transformation 

mit hohen Dichten und vielfältigen Nut-
zungsmischungen in zentralen urbanen 
Lagen. In den „Neuen Orten der Produk-
tiven Stadt“ findet Arbeit in räumlicher 
Nähe und Vernetzung untereinander und 
zum Wohnen sowie zu Bildungs-, Kultur-, 
Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen 
statt. 

STEP Wohnen 2030
Der Stadtentwicklungsplan STEP Woh-
nen 2030 knüpft an die Wiederaufnah-
me des geförderten Wohnungsbaus an 
und leitet einen Paradigmemwechsel 
im Wohnungsbau hin zu einer integrier-
ten Quartiersentwicklung ein. Ziel ist 
eine qualitative Wohnbauentwicklung, 
die ihren Schwerpunkt in der Schaffung 

von vielfältigem, bezahlbarem und aus-
reichendem Wohnraum im Rahmen von 
Neubau und Bestandsentwicklung in al-
len Teilräumen des Stadtgebietes legt. 
Die Umsetzung des STEP Wohnen 2030 
erfolgt auf Quartiersebene mit Leitpro-
jekten und integrierten Entwicklungskon-
zepten (IEK).

Gestaltung: KNOWN AS STUDIO / Bildmaterial: Marleen Lagemann (mittig links);  
Antje Sauer / www.parks-hamburg.de (mittig rechts); morgen. / www.morgen.jetzt (unten)

Die Berliner Erklärung der DASL von 
2022 vor Ort umsetzen

Wir leben und planen in bewegten 
Zeiten. Klima- und Biodiversitätskrise, 
Kriege und Wahrheitskonkurrenzen 
prägen die öffentlichen Debatten und 
das Zusammenleben. Ressourcenknapp-
heit und Versorgungsunsicherheiten 
bestimmen Ausbau und Sicherung der 
Infrastruktursysteme, die Bestands-
entwicklung und das Bauen sowie die 
Lebensrealitäten in unseren Städten 
und Regionen. Vor diesem Hintergrund 
hat sich die DASL für eine neue, „trans-
formative Planung“ ausgesprochen, die 
nach mehr Suffizienz und Resilienz bei 
gleichzeitiger Sicherung gesellschaftli-
cher Teilhabe, Umweltgerechtigkeit und 
baukultureller Qualitäten für unsere 
Städte und Gemeinden strebt. Daraus 
entwickelt sich die Frage, wie das Wis-
sen um die Notwendigkeiten einer  
sozial-ökologischen Transformation  
konkret vor Ort umgesetzt werden kann.

Die Jahrestagung 2024 nimmt deshalb 
städtische Quartiere als einen zentra-
len Gegenstand und Handlungsraum 

der Stadtentwicklung in den Blick. Als 
sozialräumliche Lebenswelten, infra-
strukturelle Einheiten und stadträumlich 
erlebbare Orte bieten Quartiere konkre-
te Ansatzpunkte wie auch Herausforde-
rungen für die Umsetzung der anste-
henden Transformationen und für den 
dafür notwendigen Paradigmenwechsel 
in der Stadtentwicklung. Anhand von 
Fallbeispielen aus den acht Landesgrup-
pen werden wir die Erfordernisse und 
Möglichkeiten einer integrierten und 
transformativen Planung in diesem kon-
kreten sozialräumlichen Wirkungsfeld 
gemeinsam ausloten. Im Mittelpunkt 
der Betrachtung stehen dabei insbe-
sondere die vielfältigen Quartiersma-
cher:innen, die in ihrem Zusammenwir-
ken die räumlichen Bezüge mit Leben 
füllen. Auf dem Blog zur Jahrestagung 
unter blog.dasl.de laden wir Sie schon 
jetzt dazu ein, sich zu informieren und 
aktiv an dem fachlichen Austausch zu 
beteiligen.  

Als Beitrag für die Jahrestagung hat die 
Landesgruppe Niedersachsen/ Bremen 
eng mit einem Studierendenprojekt von 
vier Hochschulen kooperiert. Studie-

rende der School of Architecture der 
Hochschule Bremen, Landschaftsarchi-
tektur der Leibniz-Universität Hannover, 
Urbanes Design der Jade Hochschule 
Oldenburg und Integriertes Design der 
Hochschule für Künste Bremen arbeite-
ten dafür in interdisziplinären Teams. In 
einem Fachdiskurs mit Experten:innen 
aus der Ortspolitik, der Stadtplanung, 
des Stadtteilmanagements und aus 
der DASL Landesgruppe entwickelten 
die Studierenden eine spekulative 
Wirklichkeit für das Quartier der Alten 
Neustadt im Jahr 2040. Die Projekte 
der Studierenden werden während der 
Jahrestagung im Haus der Bremischen 
Bürgerschaft gezeigt. Studierende der 
Hochschule Bremen aus dem Theoriese-
minar „Quartiersforschung“ beteiligen 
sich darüber hinaus mit Blogbeiträgen 
an den Diskussionen der Tagung.

Wir laden am Vorabend,  
Do. 19.09.2024 ab 18 Uhr zum 
informellen Get-Together ein,  
mit Abendessen für Selbstzahler.  
Adresse: Markthalle 8,  
Domshof 8-12, 28195 Bremen

DASL Jahrestagung 2024 in Bremen

Stadtraum Utbremen: "Übereck" Arndtstraße (GEWOBA)

Stadtraum Gartenstadt Vahr: Drei Bremer Punkte (GEWOBA)

Stadtraum Bremen von Westen (GEWOBA)

Boten des Wandels
Die Entwicklung der Leitprojekte des 
"STEP Wohnen 2030" erfolgt im Wesent-
lichen auf Transformationsstandorten 
in integrierten Lagen. Neben der rund 
300  ha  großen Überseestadt auf dem 
ehemaligen Hafen- und Werftenareal 
westlich der Innenstadt zeugen Projekte 
auf ursprünglich industriell, infrastruk-

turell oder militärisch genutzten Stand-
orten mit bis zu 1.500 Wohneinheiten 
vom Wandel hin zu einer klimagerechten 
Stadt. Ergänzend zeigen neu entwickelte 
Typenprojekte, wie z.B. die Bremer Punk-
te "Tarzan & Jane", wie eine Integration 
von Wohnungsneubau in Bestandsquar-
tiere gelingen kann. 


